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 Veröffentlicht am 21.06.1993

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1990/03/05 88/15/0042 1 Stammrechtssatz

Die Frage, ob eine Bildungseinrichtung  eine einer ö7entlichen Schule vergleichbare Tätigkeit ausübt, ist anhand des

Lehrsto7es zu beurteilen. Eine Vergleichbarkeit des Lehrsto7es liegt nicht schon dann vor, wenn in einer Einrichtung

iSd § 6 Z 11 UStG 1972 einzelne Gegenstände unterrichtet werden, die zum Lehrsto7 ö7entlicher Schulen gehören. Es

ist vielmehr erforderlich, daß der Lehrsto7 in den unterrichteten Gegenständen auch dem Umfang und dem Lehrziel

nach wenigstens annähernd dem von öffentlichen Schulen Gebotenen entspricht (Hinweis E 4.12.1989, 87/15/0139).
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Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at
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